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Artikel 1
Die Seele jedes Menschen als Teil Gottes ist unantastbar.

Artikel 2
Der Geist und der Körper jedes Menschen als Wille Gottes

sind unantastbar.
Artikel 3

Die Ehe vor Gott und ungeborenes Leben sind unantastbar.
Artikel 4

Treue, Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit sind höchstes Gebot.
Artikel 5

Nächstenliebe und Toleranz gegen Alle ist höchstes Ziel.
Artikel 6

Konflikte sind stets in seelischer Gemeinschaft zu lösen
und beinhalten Geduld und Vergebung.

Artikel 7
Jegliche Form von Gewalt ist verboten; nur zur Selbstverteidigung

und zum Schutz Anderer darf sie angewandt werden.
Artikel 8

Die Gesundheit der Menschen darf nicht durch unnatürliche
Nahrung, Behandlungen und Medizin gefährdet werden.

Artikel 9
Erde und Natur sowie allen Lebewesen gilt höchster Respekt.

Artikel 10
Der Mensch darf nur in den Gesetzen des Universums handeln

und  dessen unermessliche Möglichkeiten stets seelisch und geistig
für sich nutzen.

Artikel 11
Energie fürs Leben muß jedem Menschen zur Verfügung stehen

und ist auf Basis natürlicher Energieformen zu gewinnen.
Artikel 12

Die Zinsknechtschaft wird durch einen fairen individuellen Austausch  
aufgehoben.


